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Mitteilungsblatt 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen mit 
ihren Mitgliedsgemeinden Stadt Fladungen, 
Gemeinde Nordheim v.d.Rhön und Gemeinde Hausen

Jahrgang 44 Nr. 09/202214./15.05.2022

Für alle Gemeinden 

Neuregelung der Grundsteuer 

Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der 
wichtigsten Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung der 
Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von Straßen, und dient der 
Finanzierung von Schulen und Kitas. Sie hat Bedeutung für 
jeden von uns. Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen 
gesetzlichen Regelungen zur Bewertung von Grundstücken für 
Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig 
erklärt. Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur 
Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz 
verabschiedet. Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks 
bei der Berechnung der Grundsteuer in Bayern keine Rolle 
mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des 
Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche von Grundstück 
und Gebäude berechnet. 

Wie läuft das Verfahren ab? 
Das bisher bekannte dreistufige Verfahren bleibt weiter 

erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen eine sog. 
Grundsteuererklärung abgeben. Das Finanzamt stellt auf Basis 
der erklärten Angaben den sog. Grundsteuermessbetrag fest 
und übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentümerinnen 
und Eigentümer erhalten über die getroffene Feststellung des 
Finanzamtes einen Bescheid, den sog. Grundsteuermessbescheid. 

Mitteilung der Redaktion 
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am Wochenende vom 28./29. Mai. Redaktionsschluss für 
die kommende Ausgabe ist Mittwoch, 18. Mai, um 12.00 
Uhr. Wir bitten um Beachtung. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen bietet als bürger-
freundlichen Service weiterhin alle 14 Tage die kostenfreie 
Verteilung des Mitteilungsblattes in die Haushalte im VG-Ge-
biet an. Diese erfolgt mit der Werbepost am Wochenende. 
In Briefkästen mit der Aufschrift „Keine Werbung” sowie ei-
nigen wenigen anderen Bereichen ist die Zustellung leider 
nicht möglich. Das Mitteilungsblatt liegt daher zusätzlich an 
folgenden Stellen kostenfrei zum Mitnehmen aus: 

Fladungen Verwaltungsgemeinschaft 
Marktplatz 1 

Hausen Bäckerei Hippeli 
St.-Georg-Str. 3 

Nordheim Rathaus (Steckkasten) 
Marktplatz 7 

Außerdem kann das Mitteilungsblatt kostenlos unter 
www.fladungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt  
abgerufen werden. 
 
Vereine und Institutionen können kostenlos öffentliche Ver-
einsnachrichten, Termine und Veranstaltungshinweise in der 
Rubrik „Aus den Vereinen“ und im Veranstaltungskalender 
bekannt geben. Darüber hinausgehende Anzeigen für z. B. 
Feiern oder Festveranstaltungen sind kostenpflichtig. 
 

Beiträge schicken Sie bitte per E-Mail an  
mitteilungsblatt@streutal-journal.de 

 
Die gleiche Adresse gilt für die Annahme von kostenpflichti-
gen Werbeanzeigen. Für Rückfragen steht Ihnen die Redak-
tion unter Tel. 09776 / 26297-17 zur Verfügung.
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Spruch des Tages 
 

„Schreib es dir ins Herz, 
dass jeder Tag der Beste ist.” 

– Ralph Waldo Emerson – 
 

Herzliche Grüße von der Verwaltungsgemeinschaft  
und von der Tourist-Information Fladungen.



Der durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag 
wird dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. 
Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. Die tatsächlich 
nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentü-
merinnen und Eigentümern in Form eines Grundsteuerbescheids 
von der Kommune mitgeteilt. Den Grundsteuerbescheid erhalten 
Sie voraussichtlich in 2024. Die neue Grundsteuer ist ab dem 
Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und Eigentümern an die 
Kommune zu bezahlen. 

Was bedeutet die Neuregelung für Sie? 
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-) 

Eigentümer eines Grundstücks, eines Wohnobjekts oder eines 
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? Dann auf-ge-
passt: Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer 
feststellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine Grundsteuerer-
klärung abzugeben. Hierzu wurden Sie durch Allgemeinverfügung 
des Bayerischen Landesamts für Steuern am 30. März 2022 öf-
fentlich aufgefordert. Für die Erklärung sind die Eigentumsver-
hältnisse und die tatsächlichen baulichen Gegebenheiten zum 
Stichtag 1. Januar 2022 maßgeblich. 

Was ist zu tun? 
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. 

Juli bis spätestens 31. Oktober 2022 bequem und einfach elek-
tronisch über „ELSTER – Ihr Online-Finanzamt“ unter www.elster.de 
abgeben. Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER 
haben, können Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beachten 
Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. 
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für 
Sie nicht möglich sein, können Sie diese auch auf Papier 
einreichen. Die Vordrucke hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 
im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt 
oder in Ihrer Gemeinde. Bitte halten Sie die Abgabefrist ein. 

Sie sind steuerlich beraten? 
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch 

durch Ihre steuerliche Vertretung abgegeben werden. 
Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern? 
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forst-

wirtschaft in anderen Bundesländern gelten andere Regelungen 
für die Erklärungsabgabe als in Bayern. Informationen finden 
Sie unter www.grundsteuerreform.de. 

Sie benötigen Informationen oder Unterstützung? 
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen 

der Grundsteuererklärung unterstützen, sowie die wichtigsten 
Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden Sie online 
unter www.grundsteuer.bayern.de. Bei Fragen zur Abgabe der 
Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steuerverwaltung 
Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 18.00 Uhr und Freitag 
von 08.00 bis 16.00 Uhr auch telefonisch unter 089 / 30700077 
erreichbar. In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu 
treffen – bitte sehen Sie aufgrund der Menge der zu bearbeitenden 
Grundsteuererklärungen deshalb von Rückfragen zum Bearbei-
tungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab. 

Hängen Grundsteuerreform und Zensus zusammen? 
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 einen 

Zensus mit einer Gebäude- und Wohnungszählung durch. Die 

Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinander unabhän-
gig. Weitere Informationen zum Zensus finden Sie unter www.sta-
tistik.bayern.de/statistik/zensus. 
 
Azubiprojekt „Digitale Verwaltung“ 

Im Rahmen des Azubiprojektes „Digitale Verwaltung“ erar-
beiteten die Auszubildenden der Verwaltungsgemeinschaft Fla-
dungen ein Informationsblatt zum Thema „Digitales Elterngeld“.  

Dieses und die zugehörige Projektarbeit der Azubis können 
Sie auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen 
(www.fladungen-vgem.de) unter dem Reiter „Sonstiges“ finden. 
 
VG an Brückentagen geschlossen 

An den Brückentagen am Freitag, den 27. Mai (nach Christi 
Himmelfahrt) sowie am Freitag, den 17. Juni (nach Fronleich-
nam) bleibt die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen geschlos-
sen. Um Beachtung wird gebeten. 
 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Stadtratssitzung vom 13. Dezember 2021 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 08. 
November 2021 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt.  
Antrag auf Baugenehmigung; Dachgeschossausbau mit 
Wohnraumerweiterung Fl. Nr. 171, Frankenstraße 1 Gmk. 
Heufurt [Bauplannr. 37/2021] 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch 
(BauGB) wird erteilt. 
Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung eines Carports Fl. 
Nr. 1812 und 1812/1 Gmk. Fladungen [Bauplannr. 36/2021] 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt.  
Antrag auf Baugenehmigung; Nutzungsänderung Erd-
geschoss von gewerblich zu Wohnzwecken Fl. Nr. 210 Gmk. 
Fladungen [Bauplannr. 35/2021] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt. 
2. Die Zustimmung zur Nutzungsänderung von der gewerb-

lichen Nutzung zu Wohnzwecken wird erteilt. 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 08. November 2021 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 18. Oktober 2021 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Auftragsvergabe weitere Arbeiten im Zusammenhang mit 
den Fenstereinfassungen; Gemeindegebäude „Alte 
Schule“ Heufurt, Kirchsteig 5 
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Der Stadtrat der Stadt Fladungen beschließt, die notwen-
digen Sanierungsmaßnahmen zur Abwendung weiterer Gebäu-
deschäden an der Alten Schule Heufurt, Kirchsteig 5 in Heufurt, 
durchzuführen. 

Die Fa. Heiko Stäblein Heufurt wird bevollmächtigt, das hier-
für notwendige Material zu beschaffen, die Arbeiten werden eh-
renamtlich durchgeführt. 

Die entstehenden überplanmäßigen Ausgaben werden ge-
nehmigt und aus dem Deckungskreis 50 (Unterhalt von Grund-
stücken und Gebäuden) gedeckt. 
Hundesteuersatzung 

Der Stadtrat der Stadt Fladungen beschließt die „Satzung 
über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Fladungen 
(Hundesteuersatzung)“ in der vorliegenden Form. 
Vereinsangelegenheiten; Ergänzung der Nutzungsverein-
barung FC Bayern Fladungen für das Sportgelände vom 
01. April 2014 

Der Bürgermeister der Stadt Fladungen o.V.i.A. wird ermächtigt, 
§ 13 des Nutzungsvertrages für das Sportgelände in Fladungen 
vom 01. April 2014 um folgenden Passus zu ergänzen: 

alt: 
§ 13 Nutzungseinschränkung zu Gunsten der Stadt 
Die Stadt ist berechtigt, das Vertragsobjekt nach vorheriger 

Absprache mit dem Verein für eigene Veranstaltungen zu nut-
zen. 

neu: 
§ 13 Nutzungseinschränkung zu Gunsten der Stadt 
Die Stadt ist berechtigt, das Vertragsobjekt nach vorheriger 

Absprache mit dem Verein für eigene Veranstaltungen zu nutzen. 
Der Verein gestattet die Mitbenutzung der Sportanlage 

durch umliegende Schulen, andere Sportvereine und Dritte, al-
lerdings nur in dem Maße, wie dies im Rahmen der Förderung 
durch den Freistaat Bayern zulässig ist. Die Summe der schul-
sportlichen und weiteren Nutzungen muss in ihrem Umfang und 
ihrer Intensität klar hinter der Nutzung durch den Verein zurück-
bleiben. Die Nutzung durch den Verein hat Vorrang. 

 
 
Aus der Stadtratssitzung vom 07. März 2022 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 14. 
Februar 2022 

Das Protokoll wird unter Änderung der vorgenannten Aspekte 
vollinhaltlich genehmigt.  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 14. Februar 2022 

Ausbau Kapellenberg; Auftragsvergabe für die Bestands-
vermessung Kapellenberg 

Der Stadtrat erteilt dem „Technischen Büro Werner“ aus Elt-
mann den Auftrag für die notwendigen Vermessungsarbeiten 
zur Planung „Ausbau Kapellenberg“.  
Auflösung der Flurbereinigungsgenossenschaft Heufurt 

1. Der Stadtrat erklärt die Aufgaben der Teilnehmergemein-
schaft Heufurt als beendet. 

2. Die Stadt Fladungen beantragt die Auflösung der Teilneh-
mergemeinschaft nach § 153 FlurbG bei der Aufsichtsbehörde 
(Landratsamt Rhön-Grabfeld). 

Antrag auf Baugenehmigung; Neubau eines Wintergartens, 
Fl. Nr. 38/1 der Gmk. Sands [Bauplannr. 05/2022] 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
nachträglich erteilt.  
Änderungsantrag zum Antrag auf Baugenehmigung (Tektur-
antrag); Tektur Umbau Gaststätte Krone mit Pensionsbetrieb, 
Fl. Nr. 65 der Gmk. Fladungen [Bauplannr. 06/2022] 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß §36 BauGB wird erteilt. 
Antrag auf Baugenehmigung; Neubau Einfamilienwohnhaus 
mit Doppelgarage in Holz-Blockbohlenbauweise, Fl. Nr. 
1008/3 der Gmk. Oberfladungen [Bauplannr. 07/2022] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß §36 BauGB wird 
erteilt. 

3. Den Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB, betreffend den 
Kniestock, die Traufhöhe, die Dachneigung, die Dacheindeckung, 
die Überschreitung der Baugrenze, das Oberflächenmaterial und 
die Fensterformate, wird zugestimmt. 
Widmung Waggon im Freilandmuseum als besonderer Trau-
ort 

Der Stadtrat beschließt die Widmung des Bahnhofsgebäudes 
mit dem Areal des Bahnhofes und einem feststehenden Waggon, 
Bahnhofstraße 19, Fl. Nr. 1507 und 1510/8 der Gemarkung Fla-
dungen, für standesamtliche Trauungen. 
 
 
Tourist-Info geht online 

Die Tourist-Information Fladungen hat eine neue Instagram- 
und Facebook-Seite (@fladungen.de). Auf diesen Social-Media-
Plattformen gibt es Informationen zu Veranstaltungen und aktuel-
len Geschehnissen. Zudem soll Touristen und Gästen durch 
Fotos und Videos die Schönheit der Stadt Fladungen und ihrer 
Umgebung nähergebracht werden. Die Tourist-Information freut 
sich über Likes und Kommentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Fladungen, Heufurt,  
Wurmbergsiedlung 

Mittwoch, 25. Mai (+ Papier) 
Donnerstag, 09. Juni 

Brüchs, Huflar, Leubach, Oberfladungen, Rüdenschwinden, 
Sands, Weimarschmieden 

Freitag, 27. Mai (+ Papier) 
Freitag, 10. Juni 

Problemmüllsammlung am Montag, 16. Mai 
Fladungen 16.30-17.00 Uhr Feuerwehrhaus 
Brüchs 15.35-15.50 Uhr Feuerwehrhaus 
Oberfladungen 15.55-16.25 Uhr Hauptstraße 
Sands 14.30-14.45 Uhr Dorfmitte 
Weimarschmieden 15.00-15.30 Uhr Hauptstraße 
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Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 12. April 2022 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 15. 
Februar 2022 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt.  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 15. Februar 2022 

Innenentwicklung; Förderinitiative „Innen statt Außen“; Ab-
bruchmaßnahme Gebäude Kirchplatz 4 

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Abbruchmaß-
nahme „Abbruch Gebäude Kirchplatz 4“ an die Firma Karlein 
Bau GmbH aus Mellrichstadt zum Angebotspreis.  

Bauhof Hausen; Erwerb eines 3-Seiten-Kippers für den 
Transport des Aufsitzmäher FD 900 4 WD 

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Lieferung eines 
3-Seiten-Kippers laut Angebot der Firma WM Meyer Anhänger 
GmbH aus Werneck zu einem Angebotspreis. 

Antrag auf Baugenehmigung; Dachstuhlerneuerung eines 
Wohnhauses, Fl. Nr. 117 der Gmk. Hausen [Bauplannr. 
03/2022] 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt.  
Antrag auf Baugenehmigung; Neubau einer landwirtschaft-
lichen Gerätehalle, Fl. Nr. 56 der Gmk. Hausen [Bauplannr. 
05/2022] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt.  

2. Der isolierten Abweichung bezüglich der Dacheindeckung 
und Dachgestaltung wird nicht zugestimmt. Dachneigung und 
Dacheindeckung sollen so gewählt werden, dass die Dachein-
deckung mit Dachziegeln in der Farbe „Ziegel rot“ erfolgt. 
Antrag auf Baugenehmigung; Rückbau einer Scheune mit 
Anbauten, Errichtung von Schuppen und zwei Kfz-Unterstell-
plätzen, Rückbau eines Anbaues und Errichtung eines Bal-
kons am Wohnhaus, Fl. Nr. 5224 der Gmk. Hausen 
[Bauplannr. 02/2022] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt. 

2. Der isolierten Abweichung hinsichtlich der einzuhaltenden 
Abstandsfläche wird zugestimmt. 

3. Der isolierten Abweichung hinsichtlich der Zu- und Abfahrts-
länge wird zugestimmt. 

4. Der isolierten Abweichung hinsichtlich der zulässigen 
Grenzbebauung wird zugestimmt. 
Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes / isolierte Abweichung von den bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften bzw. örtlichen Bauvorschrif-
ten; Errichtung einer Dachschleppgaube, Fl. Nr. 299/2 der 
Gmk. Hausen [Bauplannr. 04/2022] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird 
erteilt. 

2. Der Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB, betreffend die 
Dachgaubenlänge, wird zugestimmt. 
 
 
Klapperkinder spenden 

Von Gründon-
nerstag bis Oster-
samstag, als die Kir-
chenglocken ver-
stummt waren, zo-
gen die Kinder aus 
Hausen wieder mit 
ihren Klappern 
durchs Dorf, um das 
Glockengeläut zu 
ersetzen. Traditio-
nell wurde am 
Samstagnachmittag 
„eingeklappert“. Ne-
ben Süßigkeiten er-
hielten die Kinder 
auch Geldspenden – beides wurde gerecht untereinander 
aufgeteilt. Ein Teil des gesammelten Geldes wollten die Kinder 
allerdings für einen guten Zweck spenden. Schnell waren sich 
die „Klapperer“ einig, wohin die Spende gehen soll. Mit dem Ge-
danken „von Kindern für Kinder“ gingen 120 Euro an die 
Humanitäre Ungarnhilfe e.V. Davon wurden Medikamente für 
Kinder gekauft, die an das Krankenhaus in Rakhiv in der 
Ostukraine übergeben werden. Der zweite Teil der Spende geht 
an Annette Kießner, Mitorganisatorin für Hilfstransporte ins Ahrtal. 
Dort soll ein Zentrum für Kinder aufgebaut werden, die durch die 
Flutkatastrophe traumatisiert wurden. Beide Organisationen be-
dankten sich recht herzlich für die Unterstützung! 
 
 
Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Hausen, Hillenberg 

Freitag, 27. Mai (+ Papier) 
Freitag, 10. Juni 

Roth 
Samstag, 28. Mai 
Samstag, 11. Juni (+ Papier) 

Seite 4

Gemeinde 
Hausen/Rhön

Die Abbrucharbeiten am Kirchplatz 4 haben begonnen. Foto: David Hauck



Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 31. März 2022 
 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 24. 
Februar 2022 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt.  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 24. Februar 2022 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 20. Januar 2022 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Ausbau der Breitbandversorgung; hier: Entscheidung über 
die Auswahl eines Netzbetreibers sowie die Durchführung der 
Ausbaumaßnahme zum Aufbau eines ultraschnellen NGA-
Netzes im Erschließungsgebiet „Nordheim v. d. Rhön / Neu-
städtles“ (Förderverfahren nach der Bay. Gigabitrichtlinie) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim v.d.Rhön be-
schließt, auf Grundlage des Ausbauangebotes der Telekom 
Deutschland GmbH vom 19. Januar 2022 einen Breitbandaus-
bauvertrag mit dieser Gesellschaft abzuschließen und die sich 
für den offerierten Ausbau errechnende Wirtschaftlichkeitslücke 
zu übernehmen. 

Der 1. Bürgermeister (im Vertretungsfall dessen Vertreter) 
wird dazu ermächtigt, nach dem Vorliegen aller förder- und bei-
hilferechtlichen Voraussetzung den Breitbandausbauvertrag mit 
der Telekom Deutschland GmbH abzuschließen. 

Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung eines Gartenhau-
ses mit Sauna, Fl. Nr. 1392/11 der Gmk. Nordheim v.d.Rhön 
[Bauplannr. 03/2022] 

1. Das gemeindliche Einvernehmen gemäß §36 BauGB wird 
erteilt.

2. Den Befreiungen nach § 31 Absatz 2 BauGB, betreffend 
die Dachform, die Dachneigung, die Dacheindeckung, die Fas-
sadengestaltung und die Überschreitung der Baugrenze, wird zu-
gestimmt. 
 
 
Kita Nordheim: Tag der offenen Tür 

Am Sonntag, den 22. Mai von 14.00 bis 18.00 Uhr lädt die 
Evang.-Luth. Kindertagesstätte Nordheim zum Tag der offenen 
Tür ein. Die Kinder werden alle Besucher musikalisch begrüßen. 
Anschließend findet der Festbetrieb mit Kaffee-/ Kuchenbar, Grill-
spezialitäten und Livemusik statt. Für die Kinder gibt es viele At-
traktionen. Bei der Olympiade durch die Kindertagesstätte, um 
die neuen Räume kennenzulernen, gibt es tolle Preise zu gewin-
nen. Außerdem wird für die Kita noch ein neuer Name gesucht. 
Hierfür können Vorschläge abgegeben werden. Bereits am Frei-
tag, 20. Mai, um 16.00 Uhr wird gemeinsam mit der evangeli-

schen Regionalbischöfin ein ökumenischer Segensgottesdienst 
zur Einweihung gefeiert. Auch hierzu ergeht herzliche Einaldung. 
Der Erlös wird für eine Theatervorstellung in der Kita verwendet. 
Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienemaßnahmen. 
Wo im Gebäude der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann, ist das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich. 
 
 
Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Nordheim 

Mittwoch, 25. Mai (+ Papier) 
Donnerstag, 09. Juni 

Neustädtles 
Freitag, 27. Mai (+ Papier) 
Freitag, 10. Juni 

Problemmüllsammlung am Montag, 23. Mai 
Nordheim 14.30-15.00 Uhr Feuerwehrhaus 

 

Musikverein Fladungen 
Marktplatzkonzert 

Der Musikverein Fladungen unterhält mit Großer Kapelle und 
Vororchester am Samstag, 21. Mai, ab 17.00 Uhr mit einem Frei-
luft-Konzert auf dem Fladunger Marktplatz. Geboten werden 
neben traditioneller Blasmusik auch moderne Stücke für Blas-
orchester. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt frei. 
 
Obst- und Gartenbauverein Nordheim 
Jahreshauptversammlung 

Am Samstag, den 04. Juni findet um 19.30 Uhr im Bürgerkeller 
des Kulturzentrums die Jahreshauptversammlung des Obst- und 
Gartenbauverein Nordheim statt. Neben der allgemeinen Agenda 
stehen in diesem Jahr Ehrungen und Neuwahlen auf dem Pro-
gramm. Der Vorstand des OGV lädt alle Mitglieder herzlich ein. 
 
Rhönklub-Zweigverein Eisgraben Hausen/Rhön 
Dem Wasser auf der Spur 

Herzliche Einladung ergeht an alle, die sich für die Quellen 
und die Wasserversorgung rund um Hausen interessieren. Treff-
punkt ist am Sonntag, 15. Mai, um 13.30 Uhr am Sportheim in 
Hausen. Von dort wird am Hillenberg vorbei zum Koppelhutpark-
platz gefahren. Dort beginnt die ca. dreistündige Wanderung vom 
Hillenberger Kellersbrunnen über die Kühdoll zum Bocksbrunnen, 
über die Bullenplatte zum Pforzbrönn und vorbei an der Konrads-
quelle hinüber zum Zuckerbrünnle. Zuletzt geht es über den 
schwarzen Berg zur Schwand, wo man einen Blick auf die alte 
Wasserversorgung von Hausen werfen kann. Begleitet wird die 
Wanderung vom fachkundigen Quellenforscher Stefan Zaenker 
aus Fulda. Abschluss ist am Sportheim in Hausen. 

 
Rhönklub-Zweigverein Fladungen 
Familienwanderung 

Am Sonntag, 15. Mai, wandert der Rhönklub Fladungen um 
14.00 Uhr vom Marktplatz zur Rhöner Honigfarm nach Hausen. 
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Bio-Imker Stefan Knöss öffnet für die Besucher einen Bienenstock 
und gewährt Einblicke in das Leben und die Arbeit der fleißigen 
Bienen. Nach einer Rast mit Bratwürsten und kalten Getränken 
geht es zurück nach Fladungen. Streckenlänge insgesamt ca. 6 
km. Alle Interessierten, auch Nichtmitglieder, sind eingeladen. 
 
Rhönklub-Zweigverein Fladungen 
Wandern für die Gesundheit rund um Fladungen 

Der Rhönklub-Zweigverein Fladungen lädt ab sofort wieder zur 
wöchentlichen Bewegungswanderung rund um Fladungen ein. Die 
einstündige Wanderung findet immer donnerstags ab 19.00 Uhr 
statt. Treffpunkt ist der Eingang vom Freilandmuseum am Bahnhof 
in Fladungen. Die Vorstandschaft freut sich auf viele Mitwanderer. 
 
Rhönklub-Zweigverein Fladungen 
Wanderung in Thüringen 

Am Sonntag, 29. Mai, lädt der Rhönklub Fladungen zur Wan-
derung von der Bernshäuser Kutte zum Pleßberg in Thüringen ein. 
Um 10.00 Uhr geht es vom Marktplatz Fladungen in Fahrgemein-
schaften nach Bernshausen bei Dermbach. Am Wanderparkplatz 
Bernshäuser Kutte startet die Rundwanderung in Richtung Pleß-
berg. Auf dem Pleßberg befindet sich ein Aussichtsturm, der eine 
fantastische Rundsicht bietet, und eine Rhönklubhütte, in die ein-
gekehrt wird. Danach geht es weiter auf dem Rundwanderweg zu-

rück nach Bernshausen. Zum Abschluss ist eine Einkehr in einem 
Bernshäuser Lokal geplant. Die Gesamtstrecke beträgt ca. 13 km. 
Gäste sind herzlich willkommen. 
 
TSV Hausen/Rhön 
Besondere Aktion beim Crosslauf 

Im Rahmen des 31. Häusemer Crosslaufes wird es eine be-
sondere Aktion geben: Für jeden Teilnehmer am Häusemer Cross-
lauf sponsert der Cube Store Rhön aus Nordheim 2 Euro für die 
naturnahe Aufforstung des Hausener Waldes. Zu folgenden Zeiten 
ist eine Teilnahme für Wanderer, Walker oder Jogger auf den schö-
nen, frühlingshaften Strecken rund um Hausen (zwischen 0,4 und 
10,5 km) im langsamen oder schnellen Tempo möglich: Samstag, 
14. Mai, 08.00 bis 20.00 Uhr; Sonntag, 15. Mai, 08.00 bis 13.30 
Uhr; zusätzlich am Sonntag ab 13.30 Uhr ca. dreistündige Wan-
derung (zählt auch als Teilnahme am RGC) mit dem Rhönklub 
unter dem Motto „Dem Wasser auf der Spur“. Anmeldung vor Ort 
möglich. An allen Tagen werden Kuchen und Kaffee, kalte Ge-
tränke und Snacks angeboten. 

 
Schützengilde Fladungen 
Jahresversammlung 

Die Schützengilde Fladungen lädt am Sonntag, 22. Mai, ab 
18.00 Uhr zur Jahresversammlung in ihre Räume ein. 
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Apothekendienste
14. Mai 
 
15. Mai 
 
16. Mai 
 
17. Mai 
 
18. Mai 
 
19. Mai 
 
20. Mai 
 
21. Mai 
 
22. Mai 
 
23. Mai 
 
24. Mai 
 
25. Mai 
 
26. Mai 
 
27. Mai 
 
28. Mai 
 
29. Mai 
 
30. Mai 

Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 

Ärztlicher Notdienst 
Der europaweit einheitliche, gebührenfreie Notruf 112 ist bei 
lebensbedrohlichen Situationen auch aus dem Handynetz 
ohne Vorwahl zu erreichen. Bei Erkrankungen, mit denen man 
normalerweise einen niedergelassenen Arzt aufsucht, wie bei-
spielsweise grippale Infekte, steht außerhalb der Sprechzeiten 
der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der deutschlandweit ein-
heitlichen Rufnummer 116 117 zur Verfügung. 
 
 
Zahnärztlicher Notdienst 
(von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr) 
am 14./15. Mai 
Dr. med. dent. Benjamin Kubik 
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 630950 
am 21./22. Mai 
Dr. Ulrich Dietz 
Otto-Hahn-Str. 1, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 2633 
am 26./27. Mai 
Rüdiger Sebold 
Weihersweg 1, 97650 Fladungen, Tel. 09778 / 7107 
am 28./29. Mai 
Dr. Christian Schumann 
Jahnstr. 1, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 6355660 
 
 
Tierärztlicher Notdienst 
Bitte wenden Sie sich telefonisch an Ihre/n Haustierärztin/-tier-
arzt oder an eine/n andere/n niedergelassene/n Tierärztin/Tier-
arzt in Ihrer Nähe. Der zuständige Notdienst wird Ihnen dort 
mitgeteilt.



Feldphase des Zensus startet 
Im Jahr 2022 findet der Zensus – auch bekannt als „Volks-

zählung“ – statt. Dieser dient dazu, verlässliche Bevölkerungs-
zahlen sowie weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht 
oder Staatsbürgerschaft, sowie Informationen zur Wohn- und Ar-
beitssituation der Bevölkerung zu ermitteln. Diese Daten dienen 
als Orientierungshilfe für Entscheidungen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Für die Erhebung werden zufällig ausgewählte 
Stichprobenanschriften aufgesucht und die dort wohnenden Per-
sonen befragt. Insgesamt hat die Erhebungsstelle des Landkrei-
ses Rhön-Grabfeld ca. 150 sog. Erhebungsbeauftragte rekrutiert, 
die rund 7.700 Anschriften im Landkreis für die Durchführung die-
ser kurzen, persönlichen Interviews aufsuchen werden. Seit dem 
01. Mai führen die Beauftragten eine Begehung der Anschriften 
durch. Dafür müssen sie die Grundstücke der ihnen zugewiese-
nen Anschriften betreten und Haushaltsnamen anhand der Klin-
gel-/Briefkastenschilder erfassen. Diese werden direkt vor Ort per 
Tablet erfasst. Ein persönlicher Kontakt mit den Bewohnern ist 
nicht vorgesehen. Die Bewohner erhalten von den Erhebungs-
beauftragten entweder per Post oder durch Einwurf in den Brief-
kasten ein Ankündigungsschreiben mit einem Terminvorschlag 
für das durchzuführende Interview. Diese werden ab dem 16. Mai 
2022 im persönlichen Gespräch an der Haustür stattfinden. Die 
Erhebungsbeauftragten zeigen unaufgefordert ihren Ausweis vor, 
um kenntlich zu machen, dass sie im Auftrag einer Behörde un-
terwegs sind. Für die Bewohner, die in die Stichprobe gelangt 
sind, besteht nach dem Zensusgesetz Auskunftspflicht. Bei Fra-
gen zum Ablauf des Zensus können sich Bürger telefonisch 
(09771 / 94830) oder per E-Mail (zensus2022@rhoen-
grabfeld.de) an die Erhebungsstelle Rhön-Grabfeld wenden. 
 
„Helfen Sie mit, damit wir helfen können!“ 

Sie löschen Brände, retten Menschen aus verunfallten Fahr-
zeugen und helfen auch im Katastrophenfall. Nach BayKSG 
(vgl. Art. 7 Abs. 3 Nr. 4) sind die Feuerwehren und damit auch 
die Gemeinden zur Katastrophenhilfe verpflichtet. Rund 320.000 
ehrenamtliche Feuerwehrleute zählt der Landesfeuerwehrverband 
Bayern (LFV). „Immer wieder erreichen uns Hilferufe von Feuer-
wehrleuten, die den Spagat zwischen Ehrenamt und Arbeit kaum 
mehr schaffen“, so Johann Eitzenberger, Vorsitzender des LFV 
Bayern. Der Grund: Viele Arbeitgeber stellen die Ehrenamtlichen 
zwar für besondere Einsatzlagen, nicht jedoch für den alltäglichen 
Einsatzdienst von der Arbeit frei. Für manche Feuerwehrdienst-
leistende ein Grund, ihr ehrenamtliches Engagement trotz ihrer 
Leidenschaft für die Feuerwehr aufzugeben. 

Dabei ist das Gesetz eindeutig: Im Bayerischen Feuerwehr-
gesetz (BayFwG), Art. 9, heißt es: „(1) Arbeitnehmern dürfen aus 
dem Feuerwehrdienst keine Nachteile im Arbeitsverhältnis sowie 
in der Sozial- und Arbeitslosenversicherung erwachsen. (2) 
Während des Feuerwehrdienstes, insbesondere während der 
Teilnahme an Einsätzen, Ausbildungsveranstaltungen […] und 
für einen angemessenen Zeitraum danach sind sie zur Arbeits-
leistung nicht verpflichtet.“ Weiter regelt das Gesetz, dass Ar-
beitnehmern für die Zeit der Freistellung das Arbeitsentgelt fort-

zuzahlen ist. Arbeitgeber können sich auf Antrag von der 
Gemeinde das Arbeitsentgelt einschließlich der Beiträge zur So-
zialversicherung und zur Bundesagentur für Arbeit erstatten 
lassen (Art. 10, BayFwG).

„Wir appellieren an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber: 
Unterstützen Sie den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst und stellen 
Sie Ihre Mitarbeiter für den Feuerwehrdienst frei. Helfen Sie mit, 
damit wir helfen können!“, so Johann Eitzenberger. 
 
Erfolgreiche Azubis beim Überlandwerk 

Die Überlandwerk Rhön GmbH (ÜWR) in Mellrichstadt freut 
sich, dass alle fünf Azubis ihre IHK-Abschlussprüfung zum Elek-
troniker für Betriebstechnik mit „sehr gut“ bestanden haben und 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden konn-
ten. Die ÜWR-Geschäftsführer Joachim Schärtl und Roland Göp-
fert, der Betriebsratsvorsitzende Martin Reußenzehn und die 
Ausbildungsverantwortlichen Christoph Hergenhan und Peter 
Omert überreichten die Urkunden und wünschten Leon Dietz (Fla-
dungen), Moritz Enders (Fran-kenheim/Bischofsheim), Paul Golz 
(Brendlorenzen), Julian Wagner (Geismar) und Leon Wolf (Wen-
dershausen) weiterhin viel Erfolg. Text und Foto: texTDesign 
 
 

Einladung zur Krabbelgruppe 
In der evangelischen Kirche in Fladungen krabbelt es wieder! 

An alle Mamas und Papas, Oma und Opas, Tanten und Onkel 
mit Kindern im Alter von 0 bis 24 Monaten ergeht herzliche Ein-
ladung zum Bewegen, Beobachten, Anregen, Austauschen, Ler-
nen und Spielen. Bei einem Kaffee oder Tee besteht die 
Möglichkeit, sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Die 
Krabbelgruppe findet einmal im Monat immer freitags in der Zeit 
von 9.oo bis 10.30 Uhr statt. Los geht’s am 20. Mai, weitere Ter-
mine sind am 10. Juni und 15. Juli. Anmeldung und weitere Infos 
bei Sybilla Schmitt-Peter, Tel. 0151 / 23365407 oder 09778 / 
4649956, E-Mail sybilla.schmitt@gmail.com. 
 
Katholische Pfarrbüros geschlossen 

Die Pfarrbüros in Fladungen und Nordheim bleiben vom 30. 
Mai bis einschließlich 03. Juni geschlossen. In dringenden Not-
fällen, wie Sterbefällen, rufen Sie bitte die Notfallnummer unter 
Tel. 09776 / 7097972 an. Um Beachtung wird gebeten.
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Evangelische Gottesdienstzeiten 
Samstag, 14. Mai 

Weimarschmieden (Ev. Kirche) 17.30 Uhr 
„Wie lieblich ist der Maien“ –  

Singender-klingender Abendgottesdienst 
Sonntag, 15. Mai 

Urspringen (Ev. Kirche) 16.30 Uhr 
Gottesdienst zum Abschluss des Kindergartenfestes 

Mittwoch, 18. Mai 
Urspringen (Ev. Kirche) 19.00 Uhr Friedensgebet 

Freitag, 20. Mai 
Nordheim (Kindergarten) 16.00 Uhr 

Ökumenische Einweihung des Kindergartens 
Donnerstag, 26. Mai 

Sondheim (Pfingstwiese) 10.00 Uhr 
Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt 
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Adler-Apotheke, Fladungen, Badergasse 2, ℡ 09778/9282 
Öffnungszeiten: Mo-Sa von 9-12.30 Uhr, Mo-Fr von 14-18 Uhr 
Baumpflege JACOB, Fladungen, Hochrhönstr. 27, ℡ 09778/748636 
Baumfällung, Baumpflege, Fräsen von Baumstubben, Hackschnitzel 
Rhöner Bauernladen am Freilandmuseum Fladungen ℡ 09778/642 
Apr-Okt: Mo-Sa 10-18, So & Feiert. 11-18 Uhr; Nov-Mär: Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
Schreinerei Markert, Fladungen, Hochrhönstr. 6b, ℡ 0160/2369949 
Möbel, Innenausbau, Außenfassaden, Bauelemente aller Art 
Metzgerei DROS, Fladungen, Ludwigstraße 32, ℡ 09778/215 
Rhöner Wurst- und Grillspezialitäten, Partyservice 
Fuchs Metallbau GmbH, Fladungen, Weihersweg 6 ℡ 09778/373 
Metall- und Zaunbau; E-Mail: fuchs-metallbau-gmbh@gmx.de 
Achim Kümmeth, Fladungen, Marktplatz 3, ℡ 09778/300 
Fachbetrieb für Innen- und Außenputz, Trockenbau & Fließ-Estrich 
Sturm Bau GmbH & Co. KG, Fladungen, Flurstr. 7, ℡ 0171/3754167 
Rohbau, Umbau, Außenanlagen, Pflaster- und Natursteinarbeiten 
STADLER Kälte- u. Elektro-Technik, Fladungen, ℡ 09778/7222 
Kühlzellen, -theken, Froster, Klimaräume, Klimatisierungen aller Art 
Haarstudio Sturm, Fladungen, Ludwigstr.14, ℡ 09778/336 
Offen: Di-Fr 8-12 und 13-18, Sa 8-13 Uhr,Terminvereinbarung erwünscht 
Rüdiger Sebold Zahnarzt, Fladungen, Weihersweg 1, ℡ 09778/7107 
Mo-Fr 9-12 Uhr, Di 16-19 Uhr, Mo+Do 14-17 Uhr sowie nach Vereinbarung 
Die kleine Holzwerkstatt, Oberflad., Hauptstr. 36, ℡ 09778/740086 
Massivholzmöbel, Innenausbau, Reparaturen, Restaurationen 
Zentgraf & Vey GmbH, Fladungen, Schlagmühle 1, ℡ 09778/270 
Grabmale in handwerklicher Perfektion – Natursteine 
TAXI Syroff, Fladungen, Dr.-Höffling-Str. 16, ℡ 09778/9292 
Inh. A. Böhme, Kranken- und Dialysefahrten – Fahrten aller Art 
Foto WALD, Fladungen,Oberfladunger Str.11, ℡ 09778/9250 
Biom. Pass-/Bewerbungsbilder, Portraits, Alben, Rahmen, Fotozubehör 
Weihersmühle Fam. Hückl, Fladungen, Weihersweg 25+27 ℡ 09778/356 
Gästehaus, Frühstücksbuffet, Mühlenladen, Holzofenbrot, Fahrradverleih 
www.weihersmuehle.com, fb\weihersmuehle, weihersmuehle@t-online.de

Impressum: 
 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, 

Marktplatz 1, 97650 Fladungen, 
Tel. 09778/9191-0 

Redaktion: Streutal-Journal GmbH & Co. KG, Meininger Landstr. 31a, 
97638 Mellrichstadt 

Anzeigen: mitteilungsblatt@streutal-journal.de 
Druck: Druckerei Mack, Friedenstraße 9, 

97638 Mellrichstadt 
Auflage: 1.750 Exemplare 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen. Für 
Mitteilungen von Vereinen, Kirchen etc. sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
 
Erscheinungsweise: Das Mitteilungsblatt erscheint in der Regel alle 14 Tage am Wo-
chenende. Es wird an alle mit der Werbepost erreichbaren Haushalte im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen kostenlos verteilt. Im Bedarfsfall sind Einzel-
exemplare im Rathaus Fladungen, im Rathaus Nordheim oder in der Bäckerei Hippeli 
in Hausen kostenlos erhältlich. Zudem ist das Mitteilungsblatt online unter www.fla-
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besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Für eingesandte Manuskripte und Bilder 
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Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen im Bereich 

der Verwaltungsgemeinschaft FladungenWir sind für S
ie da!

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen: 

 

Die VGem Fladungen weist auf die Einhaltung der geltenden  
Regelungen infolge der Corona-Pandemie hin und bittet  

ausdrücklich um Einhaltung vorheriger Terminvereinbarungen. 
 

Die telefonischen Erreichbarkeiten lauten wie folgt: 
 Zentrale 09778 / 9191 -0 
 Fax 09778 / 9191-33 
 Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen/Wahlen -21 / -22 
 Kasse -44 / -45 
 Steuern -25 
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -35 
 Bauamt -43 / -37 / -23 
 Kindertageseinrichtungen/Rentenangelegenheiten -24 / -28

Stäblein, Fladungen/Heufurt, Wegscheide 7, ℡ 09778/285 
Putz- und Malergeschäft, Raum- und Fassadengesstaltung 
Stumpf-Abzeichen, Nordheim, Schulstr. 3, ℡ 09779/8588803 
www.stumpf-abzeichen.de – Textilveredelung, Uniformeffekte, Vereinsabzeichen 
Dieter Hippeli, Hausen, St.-Georg-Straße 3, ℡ 09778/385 
www.baeckerei-hippeli.de – Bäckerei & Konditorei 
Joachim Markert, Hausen, Stettener Str. 16, ℡ 09778/453 
Heizung, Sanitär, Spenglerei, Rohrkamera mit Ortung und Reinigung 
Schnipp Schnapp, Hausen, Eisgrabenstr. 15, ℡ 09778/8440 
Friseursalon; Offen: Di, Mi, Fr 9-18 Uhr, Do 9-15 Uhr, Sa auf Anfrage 
Werbewerkstatt Stäblein, Heufurt, Thorgartenweg 4, ℡ 09778/9220 
Fahrzeug- und Objektbeschriftungen 
Pascal Müller, Heufurt, Obere Dorfgasse 7, ℡ 09778/7190 
Heizung, Sanitär, Kachelofenbau, Spenglerei 
Alexander Stäblein, Nordheim, Pfingstgraben 1, ℡ 09779/1594 
www.rhoener-grabmale.de – Grabmale und Treppenbau 
rhoener.de – Ihr Getränke-Markt, Oberfladungen, ℡ 09778/7178 
Geöffnet: Mo-Fr 16.30-19.00 Uhr, Sa 10-12 + 14-16 Uhr, Mi Ruhetag 
CUBE Store Rhön, Nordheim, Torwiesen 1, ℡ 09779/8580011 
Fahrräder und eBikes; Offen: Mo-Fr 10-18 Uhr , Sa 10-14 Uhr 
DIETZEL & SOHN, Fladungen, Bahnhofstr. 18, ℡ 09778/748068-0 
www.dietzel-bau.de – Hochbau, Tiefbau, Transportbeton, Containerdienst 
Holzbau Dietz oHG, Heufurt, Obere Dorfgasse 18, ℡ 09778/7157 
Zimmerer- und Dachdeckarbeiten, Altbausanierung, Holzrahmenbau 
Fensterbau Steffen Keßler, Hausen, Fladunger Str. 6, ℡ 09778/1298 
Fensterbau, Schreinerei,Türen; E-Mail: fensterbau-kessler@t-online.de 
Autohaus Walter Orf, Hausen, Fladunger Str. 29, ℡ 09778/91950 
www.autohaus-orf.de – VW- und Audi-Servicepartner 
Perleth Bauelemente, Leubach, St.-Vitus-Weg 11, ℡ 09778/7480355
Fenster, Tore, Türen, Insekten- und Sonnenschutz, Innenausbau 
Schreinerei Detlef Hippeli, Nordheim, Pfingstgraben 31 ℡ 09779/858700 
Innenausbau, Schreinerarbeiten aller Art, Fußböden & Montagearbeiten 
E-Mail: detlef.hippeli@web.de
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